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Hormonelle Einfl üsse
Gingivitis und Parodontitis: Kritische 
Phasen für das Parodontium sind meist 
Perioden der Hormonumstellung, wie Pu
bertät, Schwangerschaft, Menopause. Von 
DDr. Christa Eder, Wien. 

Auf bestem Wege
Die Erfolge von Nobel Biocare – bei einem 
gleichzeitig intensiven Marktumfeld – be
legen die Richtigkeit des eingeschlagenen 
Kurses. Thomas Stahl und Zorica Marko
vic im Interview. 

Expertentreffen
Ivoclar Vivadent veranstaltet am 11. Juni 
2016 in der spanischen Hauptstadt 
Madrid sein 3. Internationales Experten 
Symposium für Zahnärzte und Zahn
techniker aus aller Welt.Seite 4f Seite 8 Seite 11
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CHAMPAIGN – Ein USamerikani
sches Forschungsteam der Univer
sity of Illinois untersuchte Studien
teilnehmer, die sich wiederholt fünf
mal hintereinander je 30 Sekunden 
den Mundraum mit schwarzem Tee 
ausspülten. Dabei konnte eine deut
liche Verringerung der PlaqueBak
terien und Säureproduktion bei den 
Probanden nachgewiesen werden. 
Der im Schwarztee enthaltene 

Gerbstoff Catechin hat eine wachs
tumshemmende Wirkung auf diese 
Bakterien. 

Schwarzer Tee allein ersetzt nicht 
die sorgfältige tägliche Mundhy
giene. Zwischen den Mahlzeiten ge
trunken, können die im Tee enthal
tenen Polyphenole und Flavonoide 
aber die Entstehung von Karies und 
Parodontitis reduzieren. DT

Quelle: ZWP online 

Karieskiller
Schwarztee trinken hilft. 

RUGBY – Ein neu entwickeltes euro
päisches Warnsystem soll zukünftig 
Patienten über die Ländergrenzen 
hinweg vor Zahnärzten schützen, die 
bereits anderswo durch schlechte me
dizinische Vorgehensweise aufgefallen 
sind oder sogar abgestraft wurden.

Seit Mitte Januar ist das System 
aktiv und soll innerhalb von nur drei 
Tagen, nachdem ein Arzt eine Ab
mahnung oder ein gänzliches Ver
bot, in Europa zu praktizieren, er
halten hat, Alarm schlagen. Die Bri
tish Dental Health Foundation er

hofft sich dadurch eine Verbesserung 
des europäischen Standards von 
Zahnarztbehandlungen sowie ein 
grösseres Vertrauen der Bevölkerung 
gegenüber Zahnärzten. Ausserdem 
soll es Mediziner davon abhalten, 
nach schlechten Leistungen einfach 
in ein anderes europäisches Land zu 
gehen und dort ebenfalls unsichere 
Methoden anzuwenden. Das System 
soll der Aufsichtsbehörde durch 
Angabe von Name, Geburtsort und 
Geburtstag anzeigen, ob abgestrafte 
Ärzte in ihrem Land praktizieren. 

Damit möchte man auch den soge
nannten „Zahnarzttourismus“, bei 
dem Patienten für aufwendige Be
handlungen in andere Länder reisen, 
um Geld zu sparen, ein wenig siche
rer machen. Generell rät die Organi
sation von solchen Fahrten ab, da 
sich viele Patienten so einem unnö
tig hohen Risiko aussetzen und ihre 
Rechte nicht kennen, falls bei der Be
handlung tatsächlich etwas schief
geht. DT

Quelle: ZWP online
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Schutz vor „schwarzen Schafen“ 
Europäische Standards von Zahnarztbehandlungen verbessern.

BASEL – Das Universitäre Zentrum 
für Zahnmedizin Basel (UZB) hat 
Anfang Januar 2016 den Betrieb als 
selbstständige öffentlichrechtliche 
Körperschaft aufgenommen. Damit 
wird die universitäre Zahnmedizin 
administrativ aus der Universität 
Basel ausgegliedert und unter dem 

Dach des UZB mit der Schul und 
Volkszahnklinik zusammengefasst. 
Die räumliche Zusammenführung 
ist für Mitte 2019 in einem Neubau 
im Rosentalquartier geplant.

Das Universitäre Zentrum für 
Zahnmedizin Basel (UZB) dient der 
kantonalen, regionalen und überre

gionalen zahnmedizinischen Versor
gung und Ausbildung. Es umfasst 
die Schulzahnklinik, die Volks
zahnklinik und die universitäre 
Zahnmedizin, deren Tätigkeitsge
biete und Aufträge bestehen bleiben. 
Damit ist das UZB auch für die uni
versitäre Ausbildung von Zahnärz
ten und für die Forschung auf dem 
Gebiet der Zahnmedizin verant
wortlich. Das neue Zentrum wird 
verselbstständigt, bleibt jedoch im 
Eigentum des Kantons BaselStadt. 
Das Basler Stimmvolk hatte die Zu
sammenführung 2015 gutgeheissen.

Leistungsvereinbarung 
mit der Universität

Mit der administrativen Ausglie
derung aus der Universität und der 
Gründung des UZB stehen die Uni
versitätszahnkliniken neu im selben 
Verhältnis zur Universität Basel wie 
die anderen universitären Spitäler. 
Grundlage der Zusammenarbeit, 
insbesondere zur Sicherstellung der 
universitären  zahnmedizinischen 
Lehre und Forschung, bildet eine 
Leistungsvereinbarung (in Verbin
dung mit einem Budget) zwischen 
dem UZB und der Universität Basel. 
Diese entspricht inhaltlich den Ver

Basler Zahnmedizin neu aufgestellt
Universitäre Zahnmedizin wurde administrativ aus der Uni Basel ausgegliedert.

© Oliver Foerstner
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BERN – Zwischen 1996 und 2013 
haben die Versicherten einiger Kan
tone im Vergleich zu den Leistungen 
zu hohe, in anderen Kantonen zu 
tiefe Krankenversicherungsprämien 
bezahlt. Dieses Ungleichgewicht 
wird bis 2017 teilweise ausgeglichen. 
2016 werden die Krankenversicherer 
in den Kantonen ZH, ZG, FR, AI, 
GR, TG, TI, VD und GE insgesamt 
188 Millionen Franken auszahlen. 
Diese Summe setzt sich aus zwei Be
trägen zusammen: Der Bund leistet 
2016 einen Beitrag von 88,7 Millio
nen Franken, der in Form einer  
„Prämienrückerstattung“ an die 
Versicherten ausgegeben wird. Die 
Versicherten mit Wohnsitz in den 
Kantonen, in denen in der Vergan
genheit zu tiefe Prämien bezahlt 
wurden, finanzieren zusammen die 
restlichen 99,3 Millionen Franken; 
dazu wird bei ihnen im laufenden 
Jahr ein monatlicher Prämienzu
schlag erhoben. 

Die Prämienkorrektur im Detail
Zwischen 1996 und 2013 sind in 

den Kantonen Ungleichgewichte 
zwischen den Prämien der obligato
rischen Krankenpflegeversicherung 
und den Kosten für die medizini
schen Leistungen entstanden. In ge
wissen Gliedstaaten war das Verhält
nis der Prämien zu den Kosten tiefer 
als in anderen Kantonen. Im März 
2014 hat das Parlament einen Teil
ausgleich dieser Ungleichgewichte 

im Umfang von insgesamt 800 Mil
lionen Franken beschlossen. Dieser 
Betrag wird zu je einem Drittel vom 
Bund, den Krankenkassen und den 
Versicherten jener Kantone finan
ziert, in denen zu geringe Prämien 
bezahlt wurde.

Die Versicherten jener Kantone, 
die zu wenig Prämien entrichtet 
haben, bezahlen ihren Anteil am Prä
mienausgleich mit einem Prämien
zuschlag während höchstens drei 
Jahren. Betroffen sind die 13 Kan
tone BE, LU, UR, OW, NW, GL, SO, 
BL, SH, AR, SG, VS und JU. Der Prä
mienzuschlag kann je nach Kanton 
unterschiedlich sein, übersteigt aber 
den jährlich an die Bevölkerung 
rückverteilten Ertrag der Lenkungs

abgaben nicht. Der Zuschlag wird 
vom Bundesamt für Gesundheit 
jedes Jahr festgelegt und beträgt 2016 
für alle Kantone CHF 48, mit Aus
nahme der Kantone LU (CHF 18) 
sowie SG und VS, welche 2016 kei
nen Zuschlag mehr zahlen müssen, 

da sie ihren Fehlbetrag bereits 2015 
ausgeglichen hatten. Die Kranken
kassen weisen diesen Zuschlag auf 
der ordentlichen Prämienrechnung 
gesondert aus. 2017 wird kein Prämi
enzuschlag mehr erhoben, da mit 
den Prämienzuschlägen für 2015 
und 2016 der von den Versicherten 
zu leistende Beitrag von maximal 266 
Millionen Franken erreicht ist. DT

Quelle: Bundesamt für Gesundheit
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Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine durch gängige Nennung der männlichen 
und weiblichen Bezeichnungen verzichtet wurde. Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf 
Männer und Frauen.

Rückerstattungen und Prämienabschläge
Versicherte haben zu hohe bzw. zu tiefe Krankenversicherungsprämien bezahlt.

NEW YORK – Im De
zember 2015 hat die re
nommierte Greater New 
York Academy of Pros
thodontics (GNYAP) in 
einer feierlichen Zere
monie Prof. Dr. Daniel 
Buser, Direktor der Kli
nik für Oralchirurgie 
und Stomatologie an der 
Universität Bern, mit 
dem prestigeträchtigen 
Jerome M. and Dorothy 
Schweitzer Research Award ausge
zeichnet.

Dieser Forschungspreis wird 
jährlich während des Herbstmee
tings der Academy in New York City 
an Zahnmediziner vergeben, die 
einen ausserordentlichen Beitrag zur 
Forschung, Lehre und Patienten

behandlung gemacht 
haben, um das Gebiet 
der zahnärztlichen Pro
thetik voranzubringen. 
Prof. Buser ist der 48. 
Empfänger in der Ge
schichte des Schweitzer 
Research Awards.

Prof. Buser befin
det sich in bester Ge
sellschaft mit vier ande
ren bekannten Preisträ
gern aus der Schweiz, 

die mit dem Schweitzer Award ge
ehrt worden sind: Prof. Dr. André 
Schroeder, Bern (2000), Prof. Dr. Urs 
Belser, Genf (2002), Prof. Dr. Chris
tian Stohler, New York (2010) und 
Prof. Dr. Jörg Strub, Freiburg im 
Breisgau, Deutschland (2012). DT

Quelle: zmk bern

Hohe Auszeichnung
Prof. Dr. Daniel Buser mit Schweitzer Research Award gewürdigt.

ALTSTÄTTEN – 
Die COLTENE 
Holding AG, ein 
international füh
render Entwickler 
und  Herstel ler 
von dentalen Ver
brauchsmateria
lien, gibt bekannt, 
dass der Verwal

tungsrat der ordentlichen General
versammlung vom 30. März 2016 
zur Erweiterung des Gremiums Jür
gen Rauch als neues Mitglied zur 
Wahl vorschlägt. Jürgen Rauch  
ist CEO der RAUCH Fruchtsäfte 
GmbH & Co OG, mit Sitz in Rank
weil, Österreich, und Vertreter der 
Familie Rauch, die über die Rätikon 
Privatstiftung über zehn Prozent des 
Aktienkapitals der COLTENE Hol
ding AG hält.

Nick Huber, Verwaltungsratsprä
sident der COLTENE Holding AG, 
kommentiert: „Wir freuen uns, der 
Generalversammlung mit Jürgen 
Rauch eine engagierte Persönlichkeit 
und einen ausgewiesenen Spezialis
ten im Bereich der Produktion und 
Distribution von Konsumgütern für 
die Zuwahl vorschlagen zu können. 
Durch die Leitung einer internatio
nal aufgestellten Unternehmung ver
fügt Jürgen Rauch über wertvolle 
strategische Erfahrungen in der Ana
lyse von Märkten und bei der Ent
wicklung und Implementierung von 
Geschäftsprozessen und ist eine ide
ale Ergänzung für das Gremium.“

Mag. Jürgen Rauch (geboren 
1967, Bürger von Österreich) verfügt 
über einen Abschluss in Sozial und 
Wirtschaftswissenschaften von der 
LeopoldFranzensUniversität Inns
bruck. DT

Quelle: COLTENE Holding AG

Neu im Verwaltungsrat 
Jürgen Rauch zur Zuwahl vorgeschlagen.

einbarungen mit den anderen uni
versitären Kliniken.

Das UZB ist als Unterrichts und 
Behandlungsstätte zuständig für die 
wissenschaftliche und praktische 
Ausbildung von Studierenden, für 
die Weiterbildung der Assistieren
den und für die Fortbildung von nie
dergelassenen Zahnärzten. Die Aus
bildung von Dentalassistentinnen 
gehört ebenfalls zu seiner Aufgabe.

CEO des UZB ist Andreas Stutz, 
der bereits die öffentlichen Zahnkli
niken des Kantons BaselStadt ge
leitet hat. Dem Verwaltungsrat, der 
von Raymond Cron präsidiert wird, 
gehören unter anderem Dr. Peter 
Wiehl, ehemaliger Leiter der öffent
lichen Zahnkliniken, sowie Prof. Dr. 
HansFlorian Zeilhofer, Professor 
für Mund, Kiefer und Gesichts
chirurgie an der Universität Basel, 
an.

Neubau bis 2019
Das UZB sorgt für die zahnme

dizinische Ausbildung sowie die Ver
sorgung der Patienten vorerst an den 
drei bisherigen Standorten an der 
Hebelstrasse, in der St. AlbanVor
stadt und am Claragraben. Die 
räumliche Zusammenführung ist 
für Mitte 2019 in einem Neubau im 
Rosentalquartier geplant. DT

Quelle: Universität Basel

© mezzotint

 Fortsetzung von Seite 1 „Basler…“

BERN – Ärzte können unter be
stimmten Bedingungen unerprobte 
Therapien anwenden, wenn die eta
blierten Heilverfahren nicht erfolg
reich sind. Das Vorgehen ist dabei 
rechtlich ausreichend geregelt. Dies 

hält der Bundesrat in seinem Bericht 
über Heilversuche fest. So müssen 
Patienten etwa über die besonderen 
Risiken, die unklaren Erfolgsaus
sichten und über alternative Be
handlungsmöglichkeiten aufgeklärt 

werden. Auch müssen Ärzte darle
gen, inwiefern aus medizinischer 
Sicht der Nutzen gegenüber dem  
Risiko überwiegt. Zudem hat die 
Schweizerische Akademie der Medi
zinischen Wissenschaften (SAMW) 
die Pflichten bei Heilversuchen in 
ihren neuen Richtlinien „Abgren
zung von Standardtherapie und ex
perimenteller Therapie“ ausgeführt. 
Sie verlangt unter anderem, dass 
Entscheide zu experimentellen The
rapien in der Regel nicht von einer 
Fachperson allein getroffen werden. 
DT

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Experimentelle Behandlungen
Wenn gängige Heilverfahren nicht zum gewünschten Erfolg führen.

© Lucky Business

Mag.  
Jürgen Rauch


